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lslamrechtliche Normen 
in der Schweiz 

as soziale Handeln löst Fragen 
nach dem eigenen Verhalten aus. 

Für die in der Schweiz wohnhaften 
Musliminnen und Muslime stellt sich im• 

plizit oder explizit die Frage, ob sie sich in 
ihrem Alltag nach islamrechtlichen Nor­
men verhalten wollen und wenn ja, welche 
Normen sie befolgen wollen. Dass diese 
Fragen von den Muslimlnnen sehr unte r­
schiedlich beantwortd wird, ist e\-ident. In 
diesem Artikel möchte ich versuchen, nach 
einer Klärung des Begriffes «islamrechtli­
che Normen» in diese Fragen und Unter• 
schiede Einblicke zu geben und den Ein­
fluss der schweizerischen Gesellschaft auf 
den Umgang mit islamrechtlichen Normen 
der Muslimlnnen anzudeuten. 

5A.RIA • A UND 
ISLAMRECHTLICHE NORMEN 
5aria'a hat als Begriff erst spät Eingang ge­
funden in das arabische reügiöse Vokabular. 
Im Koran bezeichnet Stria 'a den richtigen, 
von Gott befohlenen Weg. 5aria'a bezieht 
sich auf Sar', den Willen Gottes, der einer­
seits a1s im Koran überliefert und anderer­
seits als von Muhammad, dem Propheten 
und Gesandten Gottes, vorbildlich gelebt gilt 
und als Sunna bezeichnet wird. Wie Mu­
hammad gelebt, was er gesagt und getan 
hat, ist durch die Hadithe, einzelnen Emih­
lungen, überliefert. 5aria'a ist demnach das, 
was von den Menschen (und Tieren) als Wil­
len Gottes erkannt, bzw. interpretiert wud. 
Su-ia'a ist somit das Ergebnis der Überle­
gungen der Gelehrten, was der Wille Gottes 
sein könnte, ist Interpretation des "göttli­
chen Gesetzes» und nicht das « göttliche Ge­
setz» selber. Die 5aria'a kann man nicht ko­
difizieren - es existiert kein Buch, das den 
Titel «Die �•a» trägt. Den islamischen 
Gelehrten sind Koran und Sunna die Quel­
len aus denen sie mit verschiedenen und un­
terschiedlich anerkannten Methoden wie 
zum Beispiel Analogieschluss (qiyas), dem 
Gewohnh��rlc'Cht ( 'urfl und / oder der eige­
nen intellektuellen Anstrengung (igtihad) 
Gottes Wille interpretieren und konkrete is­
lamrechtliche Nonnen formulieren. Diese is­
lamrechtlichen Normen werden in der Fiqh­
Literatur, der islarnrechtlichen Literatur auf-

i!I 

geschrieben. Die einzelnen Gelehrten kom­
men dabei auch zu vonci.nander abweichen­
den islamrechtlichen Normen. In der Fil1h­
Literatur können Normen unterschieden 
werden, die die BeziehWlg zwischen Gott 
und dem einzelnen Menschen betreffen 
('ibadat), von solchen, die die Beziehung der 
Menschen untereinander betreffen (mu·a­
malat). Zu den mu'amalat gehört neben Ehe­
und Erbrecht, Handels- und Wirtschafts.. 
recht auch Nahnmgs- und Kleidervooouif­
ten sowie Fragen der Gastfreundschaft und 
allgemein des Umgangs unter den Men­
schen und des Verhaltms gegenüber den 
Tieren. Die islamrechtlichen Nonnen umfas­
sen somit auch das, was in der hiesigen Ge­
sellschaft als ethische Normen bezeichnet 
werden würden. 

Während in islami.'iChen Ländernislam­
rechtliche Normen mehr oder weniger Ein­
gang in die jeweiligen Gesetze - insoc'SOnde­
re dem Eherecht - gefunden haben und 
somit gerichtlich durchgesetzt werden kön­
nen, gibt es in der Schweiz keine Gerichte, 
die islamrechtliche Normen zur Anwen­
dung bringen . Den in der Schwet! wohnhaf­
ten MU5limlnnen ist es de:;halb grundsätz­
lich freigestellt, ob sie sich an islamrechtli­
chen Normen orientieren oder nicht, sofern 
dfose nicht schweizerisches Recht verletzen. 

DIE BEDEUTUNG DER 
ISLAMRECHTLICHEN NORMEN FÜR 
MusuMINNEN IN DER SCHWEIZ 
Bis jetzt fehlt.'11 Forschungen in der Schweiz, 
die eine umfassende Antwort auf die Frage 
nach der Bedeutung der islamrechtlichen 
Normen für die Muslimlnnen erlauben wür­
den. Folgende Überlegungen gründen auf 
zehn qualitativen Interviews, die ich mit 
Musliminnt:11 zwisdum November 2004 und 
Oktober 2005 durchgeführt habe und sollen 
deren subjektive Sicht rekon.<;trui�n. 
• Bei Musliminnen wie Hatice spielen is­

lamrechtliche Normen im Alltag keine
Rolle. Hatice erklärte mir, die Frage
nach islamisch richtigem Handeln sei
für sie bedeutungslos. Seit der Geburt
ihres Kindes fühle sie sich als Musli­
min. sie würde aber Schweinefleisch
essen und Alkohol trinken.
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• Andrea möchte hingegen islamrechtli­
che Normen so weit wie möglich in

ihrem Alltag leben und insbesondere
in der Kindererziehung umsetzen. Sie
fragt sich etwa, wie das Bedürfnis
ihrer Tochter nach Tanz und Bewe­
gung auf eine islamisch richtige Art
befriedigt werden könne. Auch All­
tagshandlungen wie das Händewa­
schen werden von ihr islamisch legiti­
miert. Sie verweist auf einen Hadith,
in dem erzählt werde, dass Muham­
rnad das Händewaschen vor dem
Essen empfohlen habe.

• Islamrechtliche Normen können für die
Muslimlnnen wichtig St"in, um sich
von den Traditionen ihrer Eltern zu
emanzipieren. So erklärt Nesra, eine
Schweizerin mit bosnischen Wurzeln,
ihre Eltern hätten ihren Bruder in allem
vorgezogen und unterstützt und sie sel­
ber habe kaum das Haus verlassen dür­
fen. Aus islamischer Sicht sei das falsch
da Muhammad den Mädchen genauso
eine Ausbildung zugestanden habe wie
den Jungen.

• Nadja betont, dass nicht alle islamrecht­
lichen Normen gleich wichtig seien. So
würden etwa Normen wie Respekt im
Umgang mit den Mitmenschen an ober­
ster Stelle stehen.

UMGANG MIT 
ISLAMRECHTLICHEN NORMEN 
Grundsätzlich steht den Muslimlnnen 
offen, eine Verhaltensregel als islamrechtli­
che Norm zu akzeptieren oder nicht und 
diese zu leben oder nicht. Daraus ergeben 
sich vier Möglichkeiten des Umgangs: 
• Eine Regel als islamrechtliche Norm ak­

zeptieren und sie lebt'n
Für Evrim gehört das Tragen des Kopf­
tuchs zu einem vollständigen Musli­
min-Sein dazu. Der Schritt, von der An•
erkennung der Norm zur Ausführung,
so erzählte sie, habe vier Jahre lang ge­
dauert und sie habe sich mit dem Ent­
scheid, das Kopftuch zu tragen, gegen
ihren Mann durchsetzen müssen, der
befürchtete, sie werde mit dem Kopf­
tuch keine Arbeit finden.
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• Eine Regel als islamrechtliche Norm ak•
zeptieren aber sie nicht leben
Hnlide entschloss sich als Jugendliche,
das Kopftuch zu tragen, musste es aber,
wie sie sagte, aufgrund des Drucks
ihres Arbeitgebers ausziehen und trägt
es seither nicht mehr.

• Eine Regel nicht als islamrechtliche
Norm akzeptieren und sie nicht leben
Christa erklärte, sie akzeptiere, dass
reizbare Orte bedeckt werden müssen,
der Kopf gehöre aber nicht dazu.

• Eine Regel nicht als i.slmnreclltliche Norm 
akzeptieren und sie trotzdem leben
Fabienne erz.clhlt, ihr Mann Mirde es ihr
verbieten, sich alleine mit einem (männ­
lichen) Arbeitskollegen zu treffen. Sie
akzeptiere diese Vorschrift nicht, würde
sie aber trotzdem einhalten.

Der Umgang mit islamrechtlichen Nor­
men ist mitbestimmend für den Grad an is­
lamischer Identität und muslimischer 
Frömmigkeit. 

EINFLÜSSE DER SCHWEIZERISCHEN 

GESELLSCHAFT 

Nebst der Sozialisation, der Tradition, Vor­
bildern, Autoritäten, Lektüre und eigenen 
Erlebnissen hat auch die schweizerische 
Gesellschaft einen Einfluss darauf, welche 
Bedeutung die islamrechtlichen Normen 
für die Muslimlnnen haben und wie sie 
mit ihnen umgehen. Bis anhin konnte ich 
vier Ebenen feststellen: 
• Die Gesellschaft kann die Umsetzung

der islamrechtLichen Nonnen verhin­
dern oder beeinträchtigen
Halide wurde das Tragen des Kopf­
tuchs am Arbeitsplatz verboten.

• Bestimmte Interprett1tioncn gewinnen
im Kontext der Gesellschaft und des
Schweizerischen Rechts an Bedcuh.mg
Emel betont, dass der Koran im Grunde
genommen Polygamie verbieten, bzw.
der Monogamie deutlich den Vorrang
geben würde.

• Die Ge�llschaft bietet einen anderen
Kontext als denjenigen, in dem die is­
la mrech tl ichen Normen entstanden
sind. Die islamrechtlichen Normen kön-
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nen somit anders interpretiert werden 
oder werden hinfällig. 
Fabienne argumentiert, dass zu Zeiten 
Muhammads Frauen, welche ihr Haar 
offen trugen, als Sklavinnen und damit 
als sexuell verfügbar gegolten hätten. 
Das Kopftuch habe damals die Musli­
minnen geschützt. Hier in der Schweiz 
könne man problemlos das Haar offen 
tragen, weshalb das Tragen des Kopf­
tuchs keine gültige islamrechtliche 
Nonnsei. 

• Indem sich die Musliminnen mit der
Schweizerischen Gesellschaft auseinan­
der setzen, entstehen neue Fragen nach
religiösen Nonnen.
Die Kinder von Andrea werden von
ihren Klassenkameradinnen an Ge­
burtstagsfeste eingeladen. In islami­
schen Gesellschaften, so Andrea, wür­
den Geburtstage nicht gefeiert werden.
So fragt sie sich, ob es islamrechtlich le­
gitim sei, die Kinder mitfeiem zu lassen
oder nicht.

Auf allen vier Ebenen führt die Ausein­
andersetzung mit der Gesellschaft zu 
einem intensiveren Nachdenken über die 
Fragen nach islamrechtlichen Normen. 

FAZIT 

Generell stelle ich fest, dass die Muslimln­
nen in der Regel einen sehr pragmatischen 
Umgang mit islamrechtlichen Normen 
pflegen. Sie leben jene Nonnen, welche zu 
ihrer religiösen Haltung und in ihren Le­
bensstil passen, keine einschneidenden 
Veränderungen im Alltagsleben mit sich 
bringen und somit den Druck der Gesell­
schaft nicht verstärken. 

PETRA BLE1sot BouZAR 
Rel191ons- und lslamw1ssenschaftlerin 
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